
Kriminalitätsvorbeugend wirkten Volks
richter und Volksstaatsanwälte in je
nen Jahren auch durch aufklärende Vor
träge in den Dörfern über die Bestimmun
gen der landwirtschaftlichen Ablieferungs
pflicht. In Gerichtsverhandlungen wegen 
schuldhafter Nichterfüllung der Abliefe
rungspflicht wurden häufig Vertreter der 
Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe 
angehört. Oftmals fanden solche Hauptver
handlungen — vereinzelt auch Verhandlun
gen wegen Verletzung der Arbeitsschutz
oder der Brandschutzbestimmungen — vor 
erweiterter Öffentlichkeit am Wohnort des 
Angeklagten statt, um auf die Werktätigen 
aufklärend zu wirken.

Auch bei der Aburteilung der Naziver
brecher wurde nach Wegen gesucht, um mit 
Hilfe der gerichtlichen Hauptverhandlung 
die antifaschistisch-demokratischen Ideen 
in die Volksmassen hineinzutragen und die 
politische Atmosphäre von den Einflüssen 
der Naziverbrecher zu reinigen. Ein solcher 
Weg, der damals in Einzelfällen beschriften 
wurde, war das Auftreten von Volksanklä
gern in der gerichtlichen Hauptverhand
lung.

Vom 25. bis 28. September 1945 verhan
delte das (gesetzlich zur Aburteilung dieser 
Strafsache berufene) Volksgericht in Dres
den gegen fünf faschistische Verbrecher, 
die in den Jahren 1944/45 im Konzentra
tionslager Radeberg zahlreiche Morde und 
Gewalttaten an Gefangenen dieses Kon-, 
zentrationslagers verübt hatten. In der Ge
richtsverhandlung, die vor mehreren Hun
dert Zuhörern stattfand, trat neben dem 
Generalstaatsanwalt des Landes Sachsen 
ein Volksankläger auf.31 32 
Im Frühjahr 1948 verhandelte die nach 
SMAD-Befehl Nr. 201 gebildete 1. Große 
Strafkammer des Landgerichts Zwickau 
gegen vier ehemalige SS-Leute, die als An
gehörige der Wachmannschaft des Konzen
trationslagers Schloß Osterstein Antifa
schisten auf das schwerste mißhandelt hat
ten. Die Hauptverhandlung wurde im gro
ßen Saal des Volkshauses in Zwickau drei 
Tage lang vor täglich tausend anderen Zu
hörern aus allen Schichten der Bevölke
rung durchgeführt. Neben dem Staats
anwalt trat ein vom Kreisvorstand der 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregi
mes vorgeschlagener und vom Gericht zu
gelassener Volksankläger auf.33

In allen solchen Prozessen bestand der 
Hauptgrund für die Heranziehung eines 
Volksanklägers darin, eine breite Öffent
lichkeit über die im Strafprozeß behandel
ten Verbrechen der Nazis aufzuklären und 
auf diese Weise Reste der faschistischen 
Ideologie zu bekämpfen. Die Volksankläger 
hatten Aktenkenntnis. Sie beteiligten sich 
in der Hauptverhandlung an der Befragung 
von Angeklagten und Zeugen, stellten Be
weisanträge und plädierten selbständig. 
Nach der Hauptverhandlung wurden solche 
Prozesse in Einwohner- und Betriebsver
sammlungen ausgewertet. In ihnen traten 
die Volksankläger teils gemeinsam mit dem 
Staatsanwalt, teils allein auf.

Die Volksankläger in den genannten 
Prozessen waren langjährig erfahrene poli
tische Kämpfer, Mitglieder der KPD sowie 
anerkannte Opfer des Faschismus. Ihre rei
chen Erfahrungen während eines jahrzehn
telangen politischen Kampfes befähigten 
sie zu ihrem hervorragenden rechtspropa
gandistischen Auftreten.

Die wenigen Volksankläger in der da
maligen Zeit und die heutigen zahlreichen 
gesellschaftlichen Ankläger sind nicht 
gleichzusetzen. Weder der Entwicklungs
stand in der Wirtschaft noch der damalige 
Bewußtseinsstand der Volksmassen enthielt 
die Voraussetzungen für eine Mitwirkung 
der Werktätigen an der Rechtsprechung in 
einer so hoch entwickelten und weitver
breiteten Organisationsform wie der des 
gesellschaftlichen Anklägers. Gesellschaft
liche Ankläger, gesellschaftliche Verteidi-

31 Die Zusammensetzung des Volksgerichts
und die Einsetzung des Volksanklägers er
geben sich aus der „Verordnung der Lan
desverwaltung Sachsen über die Einset
zung eines Gerichtes zur Aburteilung na
tionalsozialistischer Verbrecher vom
22. 9.1945“, in: Um ein antifaschistisch-de
mokratisches Deutschland, a. a. O., S. 159 ff. 
Über den Prozeß berichtete die „Sächsi
sche Volkszeitung“ (Dresden) vom
2.10.1945.

32 Vgl. F. Thies, Der Prozeß Schloß Oster
stein. Ein Tatsachenbericht über das 
Schutzhaftlager „Schloß Osterstein“, hersg. 
im Aufträge des Kreisvorstandes der VVN
Zwickau, Zwickau 1948; ders., Sporthalle 
Bermsgrün. Ein Tatsachenbericht über den 
Prozeß „Sporthalle Bermsgrün“, Zwickau 
1948.
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